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In Abänderung des Artikels 24.1.2. ARB besteht Versicherungsschutz auch für Versicherungsfälle, die 
sich für die versicherten Personen in ihrer Eigenschaft als Vermieter oder Verpächter des in der 
Polizze bestimmt bezeichneten Objektes ereignen. 
 
Die Wertgrenze gemäß Artikel 24.2.5. ARB (außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen) 
beinhaltet auch die Kosten einer Mediation. 


